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In der Diskussion um die Einführung von Kombilöh-
nen wird häufi g übersehen, dass diese nur dann ef-

fektiv sind, wenn das Niveau der Grundsicherung bei 
Nichtbeschäftigung abgesenkt wird. Die öffentliche 
Reaktion auf entsprechende Vorschläge des ifo-Insti-
tuts oder das soeben erschienene Konzept des Sach-
verständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung zeigt jedoch, dass hierüber 
kaum politischer Konsens zu erzielen sein dürfte. Das 
Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) propagiert deswe-
gen schon seit längerem eine wirksame Alternative, 
mit der sich die notwendige Steigerung der Anreize 
zur Aufnahme gering entlohnter Tätigkeiten erzielen 
lässt, ohne das heutige Niveau der Grundsicherung 
in Frage zu stellen. Diese auch als Workfare bezeich-
nete Alternative beruht auf dem einfachen Prinzip von 
Leistung und Gegenleistung. Simulationsrechnungen 
zeigen, dass damit langfristig mehr als 800 000 zu-
sätzliche Jobs geschaffen werden könnten. Etwa der 
gleiche Beschäftigungseffekt ließe sich zwar auch mit 
dem Kombilohnmodell des ifo-Instituts erzielen, doch 
nur um den Preis von starken materiellen Einschnitten 
für die Betroffenen. Workfare erweist sich damit als die 
effi zientere Alternative. Zwischen Workfare und Kom-
bilöhnen gibt es im Übrigen keinen Kompromiss. In 
der Kombination mit Kombilöhnen wird das Workfare-
Prinzip ausgehebelt. Die Politik muss sich folglich für 
einen der beiden Wege entscheiden. 

Ausgangslage der politischen Diskussion

Die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist in erster 
Linie ein Problem des unterentwickelten Niedriglohn-
sektors. Negative Erwerbsanreize des sozialen Siche-
rungssystems sorgen für hohe implizite Mindestlöhne. 
Die derzeitige materielle Absicherung der Arbeitslosen 
bewirkt, dass es sich für Menschen, die nur einen ge-
ringen Marktlohn erzielen können, häufi g nicht lohnt, 
einer regulären Erwerbstätigkeit nachzugehen. Liegt 
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Die hohe Arbeitslosigkeit von Geringqualifi zierten ist Gegenstand zahlreicher 
Vorschlägen zur Lösung dieses Problems. Worauf beziehen sich die Vorschläge im 

Einzelnen? Welche Beschäftigungs- und Einkommenseffekte sind mit ihnen verbunden? 
Wie schneidet das Workfare-Modell im Vergleich dazu ab?

der Marktlohn nicht weit genug über dem staatlich 
garantierten Grundeinkommen in Form von Arbeits-
losengeld II zuzüglich Wohnkostenzuschüssen und 
sonstigen Beihilfen, ist es ökonomisch durchaus rati-
onal, keine Erwerbsarbeit aufzunehmen. 

Die Betroffenen stehen vor dem Problem, dass je-
des von ihnen erzielte Erwerbs einkommen zum weit-
aus größten Teil auf den Unterstützungs anspruch 
angerechnet wird. Zur Illustration: Ein allein stehen der 
Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II), der nicht 
arbeitet, kommt gegenwärtig bei einem durchschnitt-
lichen Wohn kosten zuschuss von 320 Euro auf ein 
monatliches Einkommen von etwa 665 Euro. Würde 
er beispielsweise für sieben Euro brutto in der Stunde 
Vollzeit arbeiten, beliefe sich sein verfügbares Netto-
einkommen derzeit auf gut 900 Euro. Dies reicht als 
Arbeits anreiz häufi g nicht aus: Der zusätzliche Auf-
wand beträgt in unserem Bei spiel 170 Stunden pro 
Monat, der zusätzliche Ertrag liegt bei gut 240 Euro im 
Monat. Das entspricht einem marginalen Stundenlohn 
von lediglich 1,40 Euro.

In dieser Falle stecken vor allem Menschen ohne 
abgeschlossene Berufsbildung, aber auch Menschen, 
deren formale Qualifi kation durch lange Arbeitslo-
sigkeit entwertet wurde. Hierbei handelt es sich kei-
nesfalls um ein Randphänomen. Legt man die Zahl 
der erwerbsfähigen Bezieher von Arbeitslosengeld II 
zugrunde, dann sind derzeit knapp drei Millionen der 
registrierten Arbeitslosen von dem geschilderten Pro-
blem betroffen. Das entspricht einem Anteil von zwei 
Dritteln an allen registrierten Arbeitslosen.

Soziale Grundsicherung und 
impliziter Mindestlohn

Wie gravierend die Auswirkungen der Grundsiche-
rung auf die Erwerbsanreize im unteren Einkommens-
bereich sind, verdeutlicht das Schaubild 1. Darin ist 
der Verlauf des verfügbaren Einkommens eines Al-
leinstehenden in Abhängigkeit vom Um fang der ge-
leisteten Arbeitsstunden bei einem Stundenlohn von 7 
Euro dargestellt. Der Verlauf ergibt sich unter Berück-
sichtigung von Transfer an sprüchen (Arbeits losengeld 
II plus Wohn kosten zuschuss) sowie Steuer- und Ab-
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gabenpfl icht. Zum Vergleich ist für die gleiche Person 
der entsprechende Nettoerwerbseinkommensverlauf 
wiedergegeben. 

Aus der Grafi k geht hervor, dass sich das verfüg-
bare Ein kommen durch Auf nahme einer Erwerbstätig-
keit kaum erhöht, solange das damit erzielte Erwerbs-
einkommen unter dem Grundsicherungsniveau bleibt. 
Zwar steigt das Netto erwerbs einkommen mehr oder 
weniger pro por tional zur Zahl der ge ar beiteten Stun-
den an, doch das zusätzlich erzielte Erwerbseinkom-
men wird weit gehend mit dem Transferanspruch ver-
rechnet. Die Differenz zwischen Erwerbs ein kommen 
und verfügbarem Einkommen entspricht de facto 
einem Kombilohn.

Ökonomisch betrachtet, lohnt sich im vorliegenden 
Fall die Aufnahme einer Vollzeittätigkeit nicht. Dies 
verdeutlicht die als gepunktete Linie eingezeichnete 
Indifferenzkurve. Sie vereinigt im vorliegenden Fall alle 
Punkte, die den gleichen Nutzen stiften wie die Opti-
on, gar nicht zu arbeiten und ausschließlich von der 
Grundsicherung zu leben. Dahinter steht die Vorstel-
lung, dass Menschen für die Zeit, die sie zur Erzielung 
von zusätzlichem Einkommen auf wen den müssen, 
entsprechend kompensiert werden möchten. Deswe-
gen ist der Nutzen eines Einkommens, das jemand 
ohne Gegenleistung erzielen kann (Arbeitslosengeld II) 
größer als der Nutzen des gleichen Einkommens, so-
fern es nur unter Auf wendung von 40 Arbeitsstunden 
pro Woche erzielt werden kann. Das Nettoeinkommen, 
das unter Aufwendung von 40 Arbeitsstunden pro Wo-
che den gleichen Nutzen stiftet wie die Grundsiche-
rung, muss folglich mehr oder weniger deutlich über 
dem Grundsicherungsniveau liegen.1 

Die Betroffenen stecken in der so genannten „Sozi-
alstaatsfalle“. Wer am Markt nur einen geringen Stun-
denlohn erzielen kann, könnte zwar für die eigene Exi-
stenzsicherung sorgen und würde dabei sogar ein hö-
heres Einkommen erzielen als in der Grund sicherung, 
aber es lohnt sich nicht, weil dieses Ein kommen nicht 
weit genug über der Grundsicherung liegt. 

Gleichzeitig stoßen diejenigen, die ungeachtet die-
ser Anreizproblematik ihre Arbeitskraft auf dem Markt 
anbieten auf ein knappes Angebot entsprechender 
Jobs, denn längst hat dieser Markt mit Ausweichreak-
tionen auf das geringe Interesse an einfach bezahlten 
Tätigkeiten reagiert: Auf Unternehmensebene fi nden 
Produktionsverlagerungen ins Ausland und forcierte 
Automatisierungs pro zesse statt. Private Haushalte 
ziehen es vor, einfache Dienst leistungen in Eigen-
leistung zu erbringen statt sie am Markt nachzufragen. 

1 Der Verlauf der Indifferenzkurve ist hypothetisch und beruht auf ein-
fachen Plausibilitäts überlegun gen. Bei dem dargestellten Verlauf wäre 
es für die meisten Menschen optimal, 40 Stunden pro Woche zu ar-
beiten.

Ein Teil der Nachfrage verlagert sich in die Schwarz-
arbeit. Das eigentliche Problem liegt mithin in einem 
Wohl fahrtsstaat, der in gut gemeinter Absicht falsche 
Anreize setzt. 

Kombilöhne ohne Absenkung der Grundsicherung: 
Ein beschäf tigungs politischer Irrweg

Es erscheint nahe liegend, das Problem mit Hil-
fe von Kombilöhnen zu lösen. Der Kombilohn sorgt 
dafür, dass das Einkommen von jemandem, der am 
Markt nur einen geringen Stundenlohn erzielen kann, 
so weit erhöht wird, dass ein positiver Erwerbsanreiz 
resultiert. Dabei wird aber häufi g übersehen, dass 
der Kombilohn auch auf diejenigen wirkt, die im Sta-
tus quo bereits erwerbstätig sind. Dies gilt vor allem 
für Kombilohnmodelle, die am heutigen Niveau der 
Grundsicherung festhalten. Diese Form des Kombi-
lohns fi ndet sich bereits heute in Gestalt von Mini- und 
Midijobs, Anrechnungsregeln von Erwerbseinkommen 
auf die Grund sicherung, des so genannten Einstiegs-
gelds und diverser Eingliederungs zu schüs se für Lang-
zeitarbeitslose. 

Die damit geschaffenen Anreize reichen aber offen-
bar nicht aus, um das Problem von heute über 4 Mio. 
Arbeits losen wirksam zu bekämpfen. Dies könnte zu 
dem Schluss verleiten, dass die fi nanziellen Anreize 
durch Kombilöhne noch großzügiger als heute aus-
gestaltet werden müssten, um die gewünschten Er-
gebnisse zu erzielen. Damit wären jedoch zunehmend 
kontra produktive Wirkungen auf die bereits Erwerbs-
tätigen zu befürchten. Je groß zügiger ein Kombilohn 
auf die bestehende Grund siche rung aufsetzt, umso 
attraktiver wird es für Erwerbstätige, die eigene Ar-
beitszeit zu reduzieren, um einen Transferanspruch 
zu erlangen. Der Anreiz zur Arbeits zeit reduzie rung re-
sultiert vor allem daraus, dass sich die Subvention in 
aller Regel am Mo nats einkommen festmacht. Er wä-
re theoretisch vermeidbar, wenn sich die Sub vention 

Anmerkungen: Angenommener Bruttostundenlohn 7 Euro; Bemes-
sungsjahr 2006.

Schaubild 1
Erwerbsanreize der Grundsicherung
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am Stundenlohn bemessen würde. In der Praxis dürfte 
dies jedoch leicht zu unter laufen sein, da Teilzeitar-
beitsverhältnisse pro forma als Voll zeit arbeits verhält-
nisse deklariert werden könnten, um die Subventions-
berechtigung zu erlangen. Ein Kombilohn vernichtet 
daher nicht nur Arbeitszeit, sondern führt – was viel 
entscheidender ist – zu Ausfällen bei Steuern und So-
zialbeiträgen, die zur Gegenfi nanzierung benötigt wer-
den.

Insgesamt sind die mit Kombilöhnen einherge-
henden Mitnahmeeffekte so erheblich, dass sie staat-
licherseits vernünftigerweise nicht fi nanziert werden 
sollten. So würde beispielsweise die Subvention von 
Sozialversicherungs beiträgen bis zu einem Bruttoein-
kommen von 1300 Euro zwar lediglich gut 100 000 zu-
sätzliche Arbeitnehmer zur Erwerbsaufnahme motivie-
ren, die dafür aufzuwendenden Kosten einschließlich 
der staatlichen Einnahmenausfälle würden sich dage-
gen auf 4,1 Mrd. Euro pro Jahr belaufen. Umgelegt auf 
den einzelnen zusätzlich beschäftigten Arbeitnehmer 
ergibt das einen Betrag von knapp 40 000 Euro pro 
Jahr.2 

Durch eine Beschränkung auf bestimmte Ziel-
gruppen lassen sich die Mitnahme effekte bestenfalls 
einschränken. Modelle, die beispielsweise eine Be-
schränkung der Subvention auf Neueinstellungen 
vorsehen wollten, würden unweigerlich zu Drehtüref-
fekten auf dem Arbeitsmarkt führen, um die För de rung 
durch Entlassung und Neueinstellung arbeitgeber- wie 
arbeitnehmerseitig in Anspruch nehmen zu können. 

Kombilöhne mit Absenkung der Grundsicherung: 
Ein Etikettenschwindel

Größere Aufmerksamkeit haben daher die Kom-
bilohnvorschläge des ifo-Instituts3 und des Sachver-
ständigenrats4 gefunden. Anders als die bestehenden 
Kombi lohnvarianten gehen sie mit einer mehr oder 
weniger drastischen Senkung der Grundsicherung ein-
her. Beide Modelle tragen damit den Ursprüngen des 
Kombi lohns Rechnung. „Erfunden“ wurde der Kombi-
lohn nämlich in den USA als Instrument, um dem Wor-
king-Poor-Problem begegnen zu können. 

Das Modell des Sachverständigenrats sieht vor, den 
heutigen Regelsatz für den Lebensunterhalt (345 Eu-
ro) um 30% zu kürzen. Im Gegenzug wird für Brutto-

2 Vgl. H. S c h n e i d e r, K. F. Z i m m e r m a n n , H. B o n i n , K. B re n k e , 
J. H a i s k e n - D e N e w, W. K e m p e : Beschäftigungspotenziale einer 
dualen Förderstrategie im Niedriglohnbereich, IZA Research Report 
Nr. 5, 2002.

3 Vgl. H.-W. S i n n , C. H o l z n e r, W. M e i s t e r, W. O c h e l , M. We r-
d i n g : Aktivierende Sozialhilfe – das Kombilohn-Modell des ifo-Insti-
tuts, in: ifo-Schnelldienst, Heft 2, 2006, S. 3-24.

4 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung: Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes 
Kombilohnmodell, Expertise im Auftrag des Bundesministers für Wirt-
schaft und Technologie, Wiesbaden 2006.

erwerbseinkommen zwischen 200 und 800 Euro die 
Transferentzugsrate von gegen wärtig 80% auf 50% 
abgesenkt. Damit verbleiben Verdienern in dieser 
Einkommenszone von jedem zusätzlich verdienten 
Euro 50 Cent. Bruttoerwerbs ein kommen bis 200 Eu-
ro werden allerdings voll mit dem Transferanspruch 
ver rechnet, um Anreize einer lediglich marginalen 
Beschäftigung zu vermeiden. Daher wird die Gering-
fügigkeitsschwelle von gegenwärtig 400 auf 200 Euro 
abgesenkt und zugleich die Midijobzone auf den Be-
reich von 200 bis 800 Euro ausgeweitet. In dieser Zone 
steigt der Beitragssatz der Arbeitnehmer zur Sozial-
versicherung linear von 0 auf das volle Niveau.

Das ifo-Modell sieht für erwerbsfähige Hilfeemp-
fänger, die keine Beschäftigung ausüben, eine Absen-
kung der Grundsicherung auf das Niveau des heutigen 
Wohngeldanspruchs vor. Dies bedeutet eine komplette 
Streichung des Regel bedarfs zum Lebensunterhalt. 
Eine weitere Verschärfung gegenüber den heute gel-
tenden Regelungen kann sich ergeben, wenn der in-
dividuelle Wohngeldanspruch unter den tatsächlichen 
Aufwendungen für die Miete liegt. Kindern wird im ifo-
Modell unabhängig vom Erwerbsstatus der Eltern ein 
Regelbedarf zum Lebensunterhalt in Höhe des heu-
tigen Kindergelds gewährt. Die durch die Regelsatzab-
senkung frei werdenden Mittel werden umgeschichtet, 
um erwerbsfähige Hilfebezieher in Beschäftigung stär-
ker zu unterstützen. Bei Erwerbseinkommen bis 200 
Euro erhalten Erwerbsfähige neben einer Er stattung 
der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung eine 
Steuer gut schrift in Höhe von 20% des Bruttoerwerbs-
einkommens. Bei Erwerbseinkommen zwischen 200 
und 500 Euro bleibt dieser gutgeschriebene Betrag 
konstant. Die Grenz belastung des Einkommens be-
trägt in dieser Zone gut 20% (Arbeitnehmerbeitrag 
zur Sozialversicherung). Bei Einkommen oberhalb von 
500 Euro wird die Steuergutschrift so abgeschmol-
zen, dass die Grenz belastung des Haushaltseinkom-
mens 70% beträgt. Dabei wird die Belastung durch 
Sozial versicherungsbeiträge und Einkommensteu-
er berücksichtigt. Die Einkommens höhe, bei der die 
Steuergutschrift ausläuft, ist in Abhängigkeit von der 
Ein kommensteuerbelastung des Haushalts individuell 
verschieden. Für einen Single liegt die entsprechende 
Grenze bei einem Bruttoeinkommen von etwa 1750 
Euro. Gering Qualifi zierte können damit selbst bei einer 
Vollzeittätigkeit noch von der Subvention profi tieren, 
wenn auch in begrenztem Umfang. Bei Haushalten 
mit mehreren Erwerbspersonen werden die genannten 
Einkommensgrenzen entsprechend vervielfacht. Für 
Personen, die trotz der höheren Erwerbsanreize keine 
Beschäftigung am Markt fi nden, sieht das ifo-Modell 
die Option von öffentlich geförderten Arbeitsgelegen-
heiten vor.



GRUNDSICHERUNG

Wirtschaftsdienst 2006 • 10648

Der Sachverständigenrat rechnet bei seinem Modell 
mit einem Beschäf ti gungseffekt von bis zu 350 000 
zusätzlichen Beschäftigten. Das Modell des ifo-Insti-
tuts reklamiert mit bis zu 1,2 Mio. Beschäftigten so-
gar ein noch weit höheres Potenzial für sich. Dessen 
Zahlen sind allerdings nicht unmittelbar mit denen des 
Sachverständigenrats vergleichbar, weil sie auf einer 
anderen Sachlogik beruhen. 

Der Sachverständigenrat argumentiert auf der 
Grundlage eines mikroökono metri schen Arbeitsange-
botsmodells. Die Beschäfti gungs effekte ergeben sich 
als Summe aus simulierten individuellen nutzenmaxi-
mie ren den Entschei dun gen vor dem Hinter grund ver-
änderter monetärer Erwerbsanreize. Das Modell setzt 
somit voraus, dass es keine Beschränkungen auf der 
Nachfrageseite gibt. Die be nö tig ten Jobs entstehen, 
weil mit Hilfe des Kombilohns mehr Menschen als vor-
her bereit sind, zu entsprechend geringen Löhnen zu 
arbeiten. Das ifo-Institut argu mentiert dagegen nach-
frageseitig. Die Absenkung der Grundsicherung be wir-
ke eine Absenkung des Lohnniveaus für Tätigkeiten 
mit geringen Qualifi  ka tions an forderungen und dies 
wiederum führe zu einer erhöhten Arbeitsnachfrage in 
die sem Segment. Unter heuristischen Gesichtspunk-
ten wird eine kurzfristige Lohn senkung um 5% als 
realistisch angesehen, langfristig eine um 15%. Kurz-
fristig ergibt sich daraus unter der Annahme einer völ-
lig lohnelastischen Arbeits nach frage ein geschätzter 
Zuwachs an Beschäf tigung im Niedriglohnsektor, der 
zwischen 340 000 in der Kurzfristvariante und 1,2 Mio. 
in der Lang fristvariante liegen kann. 

Simuliert man die potenziellen Beschäftigungs-
wirkungen des ifo-Modells mit dem gleichen mikro-
ökonometrischen Ansatz, der den Schätzungen des 
Sach verstän digen rates zugrunde liegt, ergibt sich ein 
Beschäftigungseffekt von gut 900 000 Personen.5 Öf-
fentlich geförderte Arbeitsgelegenheiten werden dabei 
praktisch nicht in Anspruch genommen. Die Schät-
zungen berücksichtigen Ein schränkungen der Be-
schäftigungsfähigkeit. Als nicht beschäfti gungs fähig 
gelten Personen, die einen Pfl ege fall im Haushalt be-
treuen, Schwer behinderte sowie Personen, die Kinder 
be treuen (mindestens ein Kind unter drei Jahren, oder 
mindestens zwei Kinder unter sechs Jahren oder min-
destens drei Kinder unter zwölf Jahren). Für nicht be-
schäftigungsfähige Personen ändert sich gemäß dem 
ifo-Modell gegenüber dem Status quo nichts.

Bei genauerer Betrachtung der Simulationsergeb-
nisse zeigt sich, dass die pro pagierte Beschäftigungs-
wirkung sowohl des Modells des Sachverständigen-

5 Die Schätzung des dafür zugrunde gelegten mikro-ökonometrischen 
Arbeitsangebotsmodells beruht auf der Welle 2005 des Sozio-ökono-
mischen Panels. Einzelheiten sind dem zitierten Gutachten des Sach-
verständigenrates zu entnehmen.

rates als auch des ifo-Instituts letztlich aus der Ab-
senkung der Grundsicherung resultiert, die beim Sach-
verständigenrat deutlich moderater ausfällt als beim 
Modell des ifo-Instituts. Der weitaus überwiegende 
Teil der Hilfeempfänger, die in Folge der veränderten 
Erwerbsanreize eine Beschäftigung aufnehmen, wählt 
nämlich eine Vollzeitbeschäftigung. Vollzeittätigkeiten 
werden jedoch im Modell des Sachverständigenrates 
so gut wie gar nicht, im ifo-Modell in den meisten Fäl-
len nur mit sehr geringen Beträgen staatlich gefördert. 
Dies bedeutet: das Kombilohn-Element, das in beiden 
Fällen die stärksten Anreize bei niedrigen und mittleren 
Monatseinkommen entfaltet, ist praktisch unwirksam. 
Die Präferenzen der von der Absenkung der Grundsi-
cherung Betroffenen gestalten sich offenbar so, dass, 
sobald die mit der Aufnahme einer Arbeit verbundenen 
Fixkosten überwunden sind, zusätzlichem Einkommen 
gegenüber zusätzlicher Freizeit ein relativ hohes Ge-
wicht zugewiesen wird. Daher bevorzugen die Betrof-
fenen Vollzeittätigkeiten gegenüber den stärker geför-
derten, mit einer geringeren Arbeitsbelastung verbun-
denen Teilzeittätigkeiten im Kombilohnbereich.

Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass Kombi-
lohnmodelle nur dann wirksam funktionieren, wenn sie 
mit einer Absenkung der Grundsicherung einhergehen. 
Die Absenkung der Grundsicherung stellt zugleich je-
doch ein ernstzunehmendes politisches Hindernis bei 
der Umsetzung dar. Damit stellt sich die Frage nach 
einer wirksamen und politisch leichter durchsetzbaren 
Alternative.

Workfare, die wirksamere Alternative

Um einen dauerhaften und vollständigen Über-
gang aus dem Transfersystem in die Erwerbstätigkeit 
im regulären Arbeitsmarkt zu fördern, muss sich der 
Sozial staat von der bedingungslosen Gewährung der 
Grundsicherung verab schieden. Das ist eine Lehre, die 
man auch aus den Erfahrungen von Ländern wie Groß-
britannien, den Niederlanden oder Dänemark ziehen 
kann, wo inzwischen ein Ausweg aus der jeweiligen 
Arbeitsmarktkrise gefunden worden ist. Leistungen 
der Grundsicherung sollten künftig an erwerbsfähige 
Personen nur noch dann gewährt werden, wenn eine 
Gegenleistung durch Arbeit erbracht wird. Dieses in 
den USA erstmals eingeführte Prinzip des so genann-
ten „Workfare“ sorgt dafür, dass der Anreiz, gering be-
zahlte Arbeit anzunehmen, massiv ansteigt. Wird die 
Bereitschaft zur Annahme von Stellenangeboten und 
zur Ausübung von Workfare-Jobs zur Bedingung für 
den Bezug von Arbeitslosengeld II, so werden einfach 
bezahlte Tätigkeiten im regulären Arbeitsmarkt auch 
ohne ergänzende Kombilöhne wieder attraktiv und 
die Belastung des sozialen Sicherungssystems geht 
merklich zurück. Der große Vorteil des Workfare-Kon-
zepts besteht gerade darin, dass es zu einer beträcht-
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lichen Verbesserung der Erwerbsanreize führt, selbst 
wenn das Niveau der Grundsicherung un angetastet 
bleibt. Das Workfare-Prinzip stellt das Niveau der 
Grundsicherung ausdrücklich nicht in Frage, sondern 
leistet einen Beitrag zu seinem Fortbestand durch sei-
ne Konzentration auf die tatsächlich Bedürftigen. 

Die Wirkung von Workfare lässt sich anhand von 
Schaubild 2 ver anschaulichen. Workfare bedeutet 
in seiner reinen Form, dass der Staat ein Be schäf-
tigungsangebot für diejenigen unterbreitet, die ihre 
Bedürftigkeit geltend machen. Das damit verbunde-
ne Einkommen entspricht der Höhe des sozialen Exi-
stenzminimums. Faktisch bedeutet es, die Option der 
gegenleistungs freien Grund sicherung durch die Op-
tion einer Grund sicherung für eine Vollzeittätigkeit zu 
ersetzen. (Die Indifferenzkurve für die Grundsicherung 
ist in der Grafi k nur aus Referenz gründen eingezeich-
net. Als Handlungsoption existiert sie im Falle von 
Workfare naturgemäß nicht mehr).

Relevant für die Erwerbsentscheidung sind die 
verfügbaren Alternativen zum Workfare-Job. Wer ge-
zwungen ist, das Grundsicherungs ein kommen durch 
eine Gegenleistung in Form von Arbeitszeit zu erzie-
len, wird im Regelfall bereit sein, jede Tätigkeit im frei-
en Markt anzunehmen, die bei gleichem Zeiteinsatz 
besser ent lohnt ist als der Workfare-Job und im Ge-
gensatz zu diesem auch Wiedereingliederungs- und 
Entwicklungsperspektiven bietet. Auf diese Weise 
führt Workfare zu einer deutlichen Absenkung des im-
pliziten Mindestlohns. De facto sinkt er auf das Niveau 
der Grundsicherung, was einem Bruttostundenlohn 
von etwa 5 Euro für einen Alleinstehenden entspricht. 
Im Status quo liegt der implizite Mindestlohn dagegen, 
wie oben gezeigt, etwa beim Zweieinhalbfachen. Das 
dazwischen liegende Spektrum wird durch Workfare 
erschlossen. In der Konsequenz gewinnen Arbeits-
plätze an Attraktivität, die bislang angesichts des zu 
geringen Lohnabstands zum Transferanspruch auf-
grund des individuellen Zeit-Nutzen-Kalküls gar nicht 
erst in Betracht gezogen worden sind. 

Simuliert man Arbeitsangebotsentscheidungen 
unter Workfare-Bedingungen mit Hilfe des oben zur 
Bewertung der Kombilohnmodelle herangezogenen 
Arbeitsangebotsmodells, so ergibt sich ein Anstieg 
der Erwerbsbereitschaft um 1,1 Mio. Personen. Davon 
können ca. 800 000 ein Markteinkommen erzielen, das 
oberhalb der Grundsicherung liegt und die deshalb in 
eine Tätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt gehen. 
Für 300 000 Personen muss dagegen dauerhaft ein 
Angebot von Workfare-Jobs geschaffen werden, weil 
sie kein höheres Markteinkommen erzielen können als 
ihnen in der Grundsicherung ohnehin zusteht. Hinzu 
kommt eine unbestimmte Zahl an Workfare-Jobs, die 
im Rahmen der Fluktuation am Arbeitsmarkt vorüber-

gehend bereitgehalten werden müssen, um das Kon-
zept glaubwürdig umsetzen zu können. Alles in allem 
dürfte die Größenordnung langfristig kaum das heu-
tige Niveau an Arbeitsgelegenheiten und sonstigen 
Beschäftigungs maß nahmen übersteigen. Dass es hier 
zu Verdrängungseffekten im regulären Arbeits markt 
kommen könnte, ist nicht völlig auszuschließen. Das 
allein ist aber noch kein Argument gegen Work fare. 
Die Verdrängungseffekte des jetzigen Systems sind 
weitaus massiver und haben allein in den letzten vier 
Jahren zur Vernichtung von fast 2 Mio. sozialversiche-
rungspfl ichtigen Jobs geführt.

Workfare und ifo-Modell im Vergleich

Vergleicht man lediglich den Beschäftigungseffekt, 
erscheint das ifo-Modell dem Workfare-Modell auf den 
ersten Blick leicht überlegen. Dieser Eindruck relati-
viert sich jedoch, wenn zusätzlich die Einkommenswir-
kungen in Betracht gezogen werden. Zwar sinkt das 
verfügbare Einkommen der betroffenen Haushalte im 
Durch schnitt in beiden Konzepten gegenüber dem 
Status quo, im ifo-Modell fällt diese Absenkung mit 
insgesamt 14,5 Mrd. Euro jedoch weitaus drastischer 
aus als im Workfare-Modell des IZA mit 3,4 Mrd. Euro. 
Die Absenkung im Workfare-Modell resultiert aus dem 
Wegfall der heutigen Lohnsubventionen. Im ifo-Modell 
schlägt sich dagegen die deutliche Verschlechterung 
der Grundsicherung durch den abgesenkten Regel-
bedarf und die Beschränkung der Mietzuschüsse auf 
den Wohngeldanspruch nieder. Der nur leicht höhere 
Beschäftigungseffekt im ifo-Modell wird folglich durch 
eine mehr als viermal stärkere Verschlechterung der 
Einkommens bedingun gen der betroffenen Haushalte 
erzielt. Es ist daher zu vermuten, dass der etwas hö-
here Be schäf tigungseffekt im ifo-Modell in erster Linie 
aus der stärkeren Einkommens verschlechterung re-
sultiert.

Dies lässt sich durch einen Modellvergleich bele-
gen, bei dem auch im Workfare-Konzept die gleiche 

Anmerkungen: Angenommener Bruttostundenlohn 7 Euro; Bemes-
sungsjahr 2006.

Schaubild 2
Erwerbsanreize von Workfare
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Regelung zu den Wohnkostenzuschüssen simuliert 
wird, wie sie im ifo-Modell vorgesehen ist. Unter die-
sen Bedingungen ergibt sich im Workfare-Modell des 
IZA ein Beschäftigungseffekt von 1,2 Mio. Personen, 
verbunden mit einem Rückgang der dauerhaft benötig-
ten Workfare-Jobs von 300 000 auf 70 000 (vgl. Ta-
belle). Bei gleich bleibendem Marktlohnpotenzial führt 
die Absenkung der Grundsicherung also dazu, dass 
Workfare-Jobs drastisch an Attraktivität verlieren. 
Der höhere Beschäftigungseffekt bei vergleichbarem 
Sicherungsniveau zeigt überdies, dass das Workfare-
Modell dem ifo-Konzept überlegen ist.

Praktische Umsetzung von Workfare

Die im Zuge der Hartz-Reform eingeführten Ar-
beitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) enthalten im Kern 
bereits den Workfare-Gedanken. In der Praxis hat er 
bislang jedoch kaum Wirkung entfalten können. Das 
hängt zum einen damit zusammen, dass das entspre-
chende Instrumentarium von den Sozialbehörden nur 
sehr zurückhaltend eingesetzt wird. Die Anwendung 
beschränkt sich im Wesent lichen auf diejenigen, die 
freiwillig einen Ein-Euro-Job übernehmen wollen. Das 
ist mut maß lich die Gruppe, die am Markt ohnehin 
kein besseres Einkommen realisieren kann. Das Ziel, 
die übrigen Transferempfänger zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit am freien Markt zu bewegen, wird 
durch die Handhabung als freiwilliges Instrument aber 
nicht erreicht. Der Grund für die Zurückhaltung liegt 
nicht zuletzt in einer Reihe von richterlichen Entschei-
dungen, die den Sozialbehörden eine kon sequente 
Umsetzung im Sinne des Workfare-Prinzips bislang 
praktisch unmöglich machen.

Zum anderen können die heutigen Arbeitsgele-
genheiten ihren Zweck auch deshalb nicht erfüllen, 
weil sie sich in einem ungleichen Wettbewerb mit den 
Kombilohnelementen der Grundsicherung befi nden. 

Grafi sch kann man dies durch eine Kombination der 
beiden vorangehenden Darstellungen illustrieren (vgl. 
Schaubild 3). Solange das verfügbare Einkommen 
durch subventionierte Teilzeittätigkeit höher ist als das 
Workfare-Einkommen, erzeugt das System einen star-
ken Anreiz, die subventionierte Teilzeittätigkeit einer 
unsubventionierten Vollzeittätigkeit vorzuziehen. 

Grundsicherung, Kombilohn und Workfare lassen 
sich offensichtlich schlecht miteinander kombinie-
ren. Im vorliegenden Fall hebelt der Kombilohn das 
Workfare-Prinzip schlichtweg aus. Damit ermöglicht 
man es den Betroffenen, sich den Zumutungen der 
Gegen leistung für die Grundsicherung zu entziehen, 
indem sie in geringem Umfang einer (hoch subventio-
nierten) Erwerbs tätigkeit nachgehen. Genau das lässt 
sich gegenwärtig an der rasant steigenden Zahl der so 
genannten Aufstocker beobachten, also ALG-II-Bezie-
hern, die nebenher in geringem Umfang erwerbstätig 
sind. Workfare funktioniert nur, wenn marginale Tätig-
keiten nicht allzu hoch subventioniert werden. Der So-
zialstaat muss sich hier entscheiden. 

Dennoch wäre eine solche Modifi zierung unseres 
bestehenden Grundsicherungssystems keineswegs 
eine „Revolution“, sondern ein systematischer evolu-
tionärer Schritt, der die eingeleiteten Sozialreformen 
wesentlich voranbrächte. Statt weiter über Kombilöh-
ne und deren „Flankenschutz“ durch gesetzliche Min-
destlohnbestimmungen nachzudenken, sollten die da-
für notwendigen erheblichen Ressourcen sinnvoller für 
die Entlastung des Faktors Arbeit eingesetzt werden, 
von der wiederum die Problemgruppe der Geringqua-
lifi zierten besonders profi tieren würde. Workfare bietet 
dazu im Vergleich zu Kombilöhnen eine effi ziente Al-
ternative.

Anmerkung: Die Ergebnisse beruhen auf einer Simulation mit Hilfe 
des mikro-ökonometrischen Arbeitsangebotsmodells, das auch den 
Berechnungen des Sachverständigenrats zugrunde lag. Vgl. Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung: Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes Kombilohn-
modell, Expertise im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und 
Technologie, Wiesbaden 2006. 

Workfare und ifo-Modell im Vergleich

Ifo-Modell

Workfare

mit heutiger 
Grundsicherung

mit Grundsi-
cherung des 
ifo-Modells

Beschäftigungs-
effekt am Markt 908 000 828 000 1 130 000

Dauerhaft benötigte 
Workfare-Jobs 0 302 000 72 000

Verfügbares 
Einkommen der 
Transferhaushalte -14,5 Mrd. -3,4 Mrd. -7,2 Mrd.

Öffentliche 
Einsparungen 35,4 Mrd. 31,8 Mrd. 41,1 Mrd.

Schaubild 3
Ungleiche Konkurrenz zwischen 

Kombilohn und Workfare
(Einkommen pro Monat in Euro)

Anmerkungen: Angenommener Bruttostundenlohn 7 Euro; Bemes-
sungsjahr 2006.
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